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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbin-

dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 

Der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4  

Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 liegt vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung 

an in den Geschäftsräumen der Demag Cranes AG in 40597 Düsseldorf, Forststraße 16, sowie 

in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus und ist über die Internetseite 

der Gesellschaft unter http://www.demagcranes-ag.de/de/Investor_Relations/Hauptversamm-

lung/Hauptversammlung_2009.jsp zugänglich. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Ver-

langen kostenlos erteilt und zugesandt.

Der Inhalt des Berichts wird wie folgt bekannt gemacht:

a)	 Allgemeines

Die Hauptversammlung vom 6. März 2008 hatte die Gesellschaft ermächtigt, bis zum  

5. September 2009 eigene Aktien bis zu höchstens 10 Prozent des Grundkapitals zu erwer-

ben. Da die Ermächtigung vom 6. März 2008 noch vor der ordentlichen Hauptversamm-

lung 2010 ausläuft, soll sie durch die vorgeschlagene neue Ermächtigung mit Laufzeit bis 

zum 2. September 2010 ersetzt werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es, im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre eigene Aktien in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft auf 

verschiedenen Wegen zu einem am jeweils aktuellen Börsenkurs orientierten Preis zu er-

werben und wieder zu veräußern. Beim Erwerb eigener Aktien und deren Veräußerung ist 

der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53 a AktG zu wahren. Der 

Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf nicht dem Zweck des Handels in 

eigenen Aktien oder der kontinuierlichen Kurspflege dienen. Bei der Ausnutzung der Er-

mächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist zudem die Grenze des § 71 Abs. 2 AktG zu 

beachten. Danach dürfen auf die erworbenen eigenen Aktien zusammen mit anderen ei-

genen Aktien, die die Gesellschaft erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als 10 Pro-

zent des Grundkapitals entfallen.

Der Vorstand wird über die Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung und die Verwen-

dung erworbener eigener Aktien im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens entschei-

den. Die Berichtspflichten gegenüber der nächsten Hauptversammlung nach § 71 Abs. 3 

Satz 1 AktG wird er beachten.

b)	 Erwerb eigener Aktien und Ausschluss eines Andienungsrechts

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre der Ge-

sellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre ge-

richteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten erworben werden 
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können. Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsofferten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären ange-

botene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In die-

sem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine be-

vorrechtigte Annahme kleiner Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese 

Möglichkeit dient dazu, kleine Restbestände zu vermeiden; auch einer faktischen Benach-

teiligung von Kleinaktionären kann so entgegen gewirkt werden. Im Übrigen kann die Re-

partierung nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach 

Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Zusätzlich soll eine Rundung nach kauf-

männischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 

werden können. Insoweit kann die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu 

erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 

Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält in Übereinstimmung mit dem 

Aufsichtsrat einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andie-

nungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für 

angemessen.

c)	 Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 

eigenen Aktien entweder eingezogen werden – mit oder ohne Herabsetzung des Grund-

kapitals – oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder 

veräußert werden. Hierdurch wird auch bei der Veräußerung der Aktien das Recht der 

Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Bei einer Veräußerung eigener Aktien über die 

Börse besteht zwar kein Bezugsrecht der Aktionäre. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG 

genügt die Veräußerung eigener Aktien über die Börse aber dem Gleichbehandlungs-

grundsatz des § 53 a AktG. 

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionä-

re soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-

zenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines 

Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als freie 

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entwe-

der durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. 

Gemäß der gesetzlichen Regelungen in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG sieht die vorgeschla-

gene Ermächtigung vor, dass die erworbenen eigenen Aktien neben der Veräußerung über 

die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre auch zu folgenden Zwecken verwendet 

werden dürfen: 
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aa) Die Ermächtigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, eigene Aktien unter Ausschluss 

des Bezugsrechts zur Einführung an ausländischen Börsen zu nutzen, an denen die Aktien 

der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Hierdurch können die Aktionärsbasis verbreitert, 

die Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt weiter gesteigert und eine angemessene Aus-

stattung der Gesellschaft mit Eigenkapital sichergestellt werden. Die angemessene Eigen-

kapitalausstattung ist für die Finanzierung der Gesellschaft und insbesondere für den Fort-

gang der internationalen Expansion von erheblicher Bedeutung. Durch die vorgesehene 

Untergrenze für den Börseneinführungspreis, der den arithmetischen Mittelwert der 

Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Xetra-Handel an 

den letzten fünf Börsentagen vor dem Tag der Börseneinführung um höchstens 5 Prozent 

unterschreiten darf, wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzielende Gegen-

leistung angemessen ist und die Vermögensinteressen der Aktionäre, insbesondere durch 

Schutz vor einer Verwässerung des Wertes ihrer Beteiligung, hinreichend geschützt sind. 

Aufgrund der Begrenzung des Volumens auf 10 Prozent des Grundkapitals und der Mög-

lichkeit, Aktien über den Markt zu annähernd gleichen Bedingungen zuzukaufen, scheidet 

aus Sicht der Aktionäre auch eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote aus.

bb)	 Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um 

diese unter Ausschluss des Bezugsrechts als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmens-

zusammenschlüssen oder bei Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen gewähren zu können. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage 

versetzt, eigene Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen. Der nationale und internatio-

nale Wettbewerb verlangt oftmals diese Art der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene 

Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, sich bietende Gelegenhei-

ten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-

men schnell und flexibel auszunutzen. Die Interessen der Aktionäre sind zum einen durch 

die Volumengrenze von 10 Prozent gewahrt, die eine weitergehende Einbuße der Beteili-

gungsquote ausschließt. Zum anderen sind die Vermögensinteressen der Aktionäre durch 

die Bindung des Vorstands bei der Ausnutzung der Ermächtigung geschützt, entsprechend 

§ 255 Abs. 2 AktG die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der Sacheinlage steht. Bei der Bemessung des Werts 

der als Gegenleistung gewährten Aktien wird sich der Vorstand an deren Börsenpreis ori-

entieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist jedoch nicht vorgesehen, 

insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 

Börsenpreises in Frage zu stellen. 
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cc) Nach dem Beschlussvorschlag soll die Gesellschaft ferner in der Lage sein, eigene Aktien 

anders als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre gegen Barzahlung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien 

der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Damit soll es der Gesellschaft insbesonde-

re ermöglicht werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und 

damit zusätzliche in- oder ausländische Aktionäre zu gewinnen. Die Gesellschaft wird zu-

gleich in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen Erforder-

nissen anzupassen und auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu reagieren. 

Durch eine marktnahe Preisfestsetzung soll ein möglichst hoher Veräußerungsertrag und 

damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft erreicht werden. Bei 

einem Veräußerungsangebot an alle Aktionäre könnte der Bezugspreis zwar gemäß § 186 

Abs. 2 Satz 2 AktG bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist veröffentlicht wer-

den. Aber selbst bei Ausnutzung dieses Spielraums bestünde über mehrere Tage ein Kurs-

änderungsrisiko, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises 

führen würde. Wegen der Länge der Bezugsfrist könnte die Gesellschaft zudem nicht kurz-

fristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteres-

sen der Aktionäre werden angemessen gewahrt. Dem Vermögensinteresse, insbesondere 

dem Schutz vor Verwässerung des Werts ihrer Beteiligung, wird dadurch Rechnung getra-

gen, dass die eigenen Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsen-

preis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung nicht wesentlich unterschreitet. Ein et-

waiger Abschlag zum Börsenpreis bei der Veräußerung wird voraussichtlich weniger als  

3 Prozent, in jedem Fall aber höchstens 5 Prozent betragen. Maßgeblicher Börsenpreis ist 

der aktuelle Börsenkurs zu der Zeit, zu der der Vorstand den Veräußerungspreis festsetzt. 

Da wegen der Volatilität der Märkte Kursschwankungen innerhalb kürzester Frist nicht 

auszuschließen sind, soll im Vorhinein nicht festgelegt werden, ob dabei eher auf einen 

aktuellen, wenige Tage umfassenden Durchschnittskurs oder auf einen aktuellen Kurs zu 

einem Stichzeitpunkt abzustellen ist. Dies ist im Einzelfall zu bestimmen. Der Vorstand wird 

bestrebt sein, einen möglichst hohen Veräußerungspreis zu erzielen und einen Abschlag zu 

dem Preis, zu dem die bisherigen Aktionäre Aktien über die Börse zukaufen können, mög-

lichst niedrig zu bemessen. Darüber hinaus beschränkt sich die Ermächtigung auf höch-

stens 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Damit ist sichergestellt, dass die Ge-

samtzahl der erworbenen Aktien, die auf diese Weise veräußert werden können, insgesamt 

10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigt; dies entspricht den Erfordernissen des § 71 

Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Zudem wird der Vorstand eine 

Ausnutzung dieser Ermächtigung nur in der Weise vornehmen, dass die in § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG geregelte Grenze von 10 Prozent des Grundkapitals während der Laufzeit der 

Ermächtigung unter Zusammenrechnung aller Maßnahmen, für die § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG (entsprechend) gilt, nicht überschritten wird. Aufgrund der Begrenzung des Volu-

mens und der Möglichkeit, Aktien über den Markt zu annähernd gleichen Bedingungen 

zuzukaufen, scheidet aus Sicht der Aktionäre daher auch eine relevante Einbuße der Betei-

ligungsquote aus. 


